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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde richtet sich gegen den Endentscheid ( Art. 90 BGG ) einer letzten
kantonalen Instanz in einer Eheschutzsache ( Art. 75 Abs. 1 BGG ). Vor Bundesgericht
stehen ausschliesslich Unterhaltsfragen und damit eine vermögensrechtliche Zivilsache im
Streit. Der Streitwert übersteigt Fr. 30'000.-- (Art. 74 Abs. 1 Bst. b BGG). Die Beschwerde
ist mithin grundsätzlich zulässig.

Die Beschwerde in Zivilsachen ist ein reformatorisches Rechtsmittel ( Art. 107 Abs. 2 BGG
). Daher darf sich der Beschwerdeführer mit Ausnahme des Falles, dass das Bundesgericht
bei Gutheissung der Beschwerde nicht selbst entscheiden könnte, weil die erforderlichen
Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz fehlen, nicht darauf beschränken, die Aufhebung
des angefochtenen Entscheides zu beantragen ( BGE 133 III 489 E. 3.1 S. 489 f.; 134 III
379 E. 1.3 S. 383; 136 V 131 E. 1.2 S. 135). Soweit es um Geldforderungen geht, ist der
Antrag überdies zu beziffern ( BGE 134 III 235 E. 2 S. 236 f.), jedenfalls soweit sich nicht
aus der Begründung ohne weiteres ergibt, auf welchen Betrag der Rechtssuchende eine
Geldleistung festgesetzt wissen will ( BGE 125 III 412 E. 1b S. 414). Ein Begehren um
"Festlegung des Geschuldeten" oder "angemessene Reduktion" bzw. "angemessene
Erhöhung" wäre unstatthaft ( BGE 121 III 390 E. 1 S. 392). Dies gilt ebenfalls im
Zusammenhang mit Unterhaltsbegehren; deshalb sind insbesondere auch Anträge auf
Festlegung der üblichen, angemessenen oder gesetzlichen Leistungen ungenügend ( BGE
79 II 253 E. 1 S. 255; Urteile 5A_273/2012 vom 10. Mai 2012 E. 1; 5A_256/2007 vom 20.
Juli 2007 E. 1; 5A_669/2007 vom 4. August 2008 E. 1.2.1). Diese Grundsätze gelten
ausdrücklich auch dort, wo im Zusammenhang mit Unterhaltsforderungen für Kinder die
Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz zum Tragen kommen ( BGE 137 III 617
E. 4.5 bzw. E. 5 S. 620 f.).

Vorliegend beschränkt sich der Beschwerdeführer auf einen Rückweisungsantrag. In seiner
Beschwerde beanstandet er formell Willkür in der Feststellung des Sachverhalts, indem die
Vorinstanz sein Einkommen aus

selbständiger Erwerbstätigkeit anhand der Ergebnisse der Jahre 2008 bis 2012 ermittelt
habe, obwohl nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung "in der Regel" auf die letzten
drei Jahre, d.h. 2010 bis 2012 abgestellt werden solle. Obwohl im angefochtenen Urteil
sämtliche notwendigen Sachverhaltselemente, namentlich die Gewinne für die Jahre 2008
bis 2012 (die der Beschwerdeführer als solche nicht beanstandet) festgestellt sind (S. 6 des
angefochtenen Urteils), unterlässt es der Beschwerdeführer aufzuzeigen, welche
Unterhaltsbeiträge geschuldet wären, wenn nur auf die von ihm gewünschten Jahre 2010 bis
2012 abgestellt würde. Namentlich lässt sich der Beschwerdebegründung auch nicht
entnehmen, dass der Beschwerdeführer auf der Basis seiner Vorbringen überhaupt keine



Unterhaltsbeiträge schulde. Indes könnte das Bundesgericht bei Gutheissung der
Beschwerde reformatorisch entscheiden, weshalb der reine Aufhebungsantrag unzulässig
ist. Auf die Beschwerde in Zivilsachen kann deshalb nicht eingetreten werden.

E. 2
Bei Nichteintreten werden der beschwerdeführenden Partei praxisgemäss reduzierte
Gerichtsgebühren auferlegt. Gegenüber der Beschwerdegegnerin ist der Beschwerdeführer
insofern ersatzpflichtig, als jene im Verfahren um aufschiebende Wirkung obsiegt hat. In
der Hauptsache ist der Beschwerdegegnerin indes kein entschädigungspflichtiger Aufwand
entstanden.
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